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die geleisteten Arbeitseinheiten und den eingebrachten 
Boden, so hat es damit sein Bewenden.

6. Feststellung der Schadenshöhe
Verletzt ein Mitglied in erheblicher Weise die Arbeits
disziplin, stellt es ohne Grund die genossenschaftliche 
Arbeit völlig ein oder verläßt es unberechtigt die 
LPG, so führt das in der Regel zu erheblichen Schwie
rigkeiten im Wirtschaftsablauf und in der Arbeitsor
ganisation der Genossenschaft, und deren Jahresergeb
nis wird meist nachteilig beeinflußt, denn die Bewirt
schaftung kann um so intensiver betrieben werden, je 
mehr Arbeitskräfte der LPG zur Verfügung stehen. Vor 
allem, wenn das Mitglied trotz Aufforderung seine 
Tätigkeit nicht wieder aufnimmt, liegt eine bedingt 
vorsätzliche Schadenszufügung nahe, so daß die LPG 
auch Folgeschaden geltend machen kann.
Nicht in jedem Falle wird die Genossenschaft in der 
Lage sein, den eingetretenen Schaden ausführlich zu 
begründen, da er zufolge der Besonderheit der land
wirtschaftlichen Produktion und erhöhter Arbeitslei
stungen der übrigen Mitglieder nicht immer unmittel
bar sichtbar wird. Gleichwohl ist das Gericht gehalten, 
alle Möglichkeiten des Schadensnachweises zu erörtern 
und hierbei § 287 ZPO (freie Schadensschätzung) zu be
achten. Ist die Schadenshöhe nicht ohne weiteres fest
stellbar, darf in folgender Weise verfahren werden: 
Für die im Plan festgelegten, aber nicht geleisteten Ar
beitseinheiten ist der hierauf entfallende Anteil der 
Fondszuführung im laufenden Wirtschaftsjahr zu er
rechnen und als verursachter Schaden anzusehen. Hier
durch kann am besten der vermutliche Verlust an ge
nossenschaftlichem Vermögen erfaßt werden. Andere 
Berechnungsgrundlagen, besonders der Wert der 
Bruttoproduktion je Mitglied oder die Vergütung je 
Arbeitseinheit, sind hingegen abzulehnen, da sie den 
tatsächlich entstandenen Schaden nicht ausreichend be
gründen können.

7. Zeitliche Begrenzung des Schadens
Meist wird der Schaden bei unzulässiger Arbeitsein
stellung eines Mitglieds auf das Kalenderjahr bemes
sen. Diese Begrenzung ist gerechtfertigt, weil auch die 
Genossenschaft verpflichtet ist, weiteren Schaden durch 
geeignete Maßnahmen abzuwenden. In gleicher Weise 
ist bei Ausschluß eines Mitglieds aus den vorgenannten 
Gründen zu verfahren. Es ist nicht gerechtfertigt, inso
weit den Schaden nur bis zum Tage des Ausschlusses 
zu berechnen, da die ökonomischen Auswirkungen die
selben bleiben wie bei vorzeitigem Ausscheiden aus der 
LPG. Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer exakten 
Bemessung des Schadens ist es möglich, auf einen an
deren begrenzten Zeitraum zuzukommen.
Auch bei vorsätzlich herbeigeführten Tierverlusten ist 
zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt die Verantwortlich
keit des Schädigers endet. Er ist dann erreicht, wenn 
die LPG die Möglichkeit hat, für das in Verlust ge
ratene Tier anderweit Ersatz zu beschaffen. Wenn sie 
den möglichen Zukauf ohne ausreichenden Grund un
terläßt, endet die Ersatzpflicht des Schädigers, da sein 
Verhalten für den weiteren Schaden dann nicht mehr 
ursächlich ist. Als Folgeschaden kommt z. B. für Rin

der der Milchausfall für die Zeitspanne vom Verlust 
des Tieres bis zur Möglichkeit eines Ersatzkaufs sowie 
der Verlust des nächsten zu erwartenden Kalbes bei 
tragenden Tieren in Betracht.

III
Die Überprüfung der Beschlüsse der Mitglieder
versammlung
1. Überprüfung auf ihren Inhalt
Inhaltlich überprüfen die Gerichte Beschlüsse vermö
gensrechtlichen Charakters, insbesondere • Beschlüsse 
über materielle Sanktionen mit Ausnahme zulässiger 
vermögensrechtlicher Disziplinarmaßnahmen (§ 17 Abs 4 
LPG-Ges.).
Dagegen überprüfen nicht die Gerichte, sondern die 
Kreislandwirtschaftsräte Beschlüsse nichtvermögens
rechtlicher Natur und solche Beschlüsse in vermögens
rechtlichen Angelegenheiten, die ausschießlich durch 
genossenschaftliche Organe entschieden werden (Ziff. 55 
Abs 2 MSt I, Ziff. 34 Abs. 2 und 3 MSt II, Ziff. 58 Abs. 2 
MSt III; OG, Urteil vom 18. Februar 1965 - 1 Zz 1/65 - 
NJ 1965 S. 430).
Haben die Gerichte Bedenken gegen den Inhalt von 
ihnen nicht zu überprüfender Beschlüsse, ersuchen sie 
den Kreislandwirtschaftsrat um eine Stellungnahme.

2. Überprüfung auf ihr statutengemäßes Zustande
kommen
a) In vermögensrechtlichen Streitigkeiten gemäß § 28 
LPG-Ges. sind die Gerichte verpflichtet festzustellen, ob 
Beschlüsse vermögensrechtlicher und nichtvermögens
rechtlicher Natur entsprechend Ziff. 55 Abs. 1 MSt I, 
Ziff. 34 Abs. 1 MSt II, Ziff. 58 Abs. 1 MSt III gefaßt 
worden sind, soweit sie die Anspruchslage berühren.
b) Nach Ziff. 55 Abs. 2 MSt I, Ziff. 34 Abs. 2 und 3 MSt 
II, Ziff. 58 Abs. 2 MSt III können Beschlüsse der Mit
gliederversammlung durch die Kreislandwirtschafts- 
räte aufgehoben werden, die gegen gesetzliche Bestim
mungen oder das Statut verstoßen, sofern sie die Mit
gliederversammlung nicht selbst aufhebt. Hierunter fal
len auch Beschlüsse, die die Vorschriften über die Be
schlußfähigkeit verletzen. Die bisher im Urteil des 
Obersten Gerichts vom 30. Juni 1964 — 1 Zz 1/64 — (NJ 
1964 S. 569) und in den Standpunkten des Kollegiums 
des Obersten Gerichts für Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen über die Geltendmachung von Schaden
ersatzansprüchen arbeits- und LPG-rechtlicher Natur im 
zivilrechtlichen Anschlußverfahren (NJ 1964 S. 331) ver
tretene gegenteilige Auffassung wird aufgegeben.
Stellt das Gericht fest, daß nicht zwei Drittel der Mit
glieder an der Beschlußfassung teilgenommen haben, 
ist das Verfahren auszusetzen und der Kreislandwirt
schaftsrat zu ersuchen, eine Entscheidung darüber her
beizuführen, ob es bei dem Beschluß der Mitglieder
versammlung verbleibt oder ob er aufgehoben wird. An 
die Entscheidung des Kreislandwirtschaftsrates ist das 
Gericht gebunden. Wird der Beschluß aufrechterhal
ten, ist dem Verfahren Fortgang zu geben. Wird der 
Beschluß aufgehoben, hat die Genossenschaft eine neue 
Entschließung herbeizuführen.

Plenartagung des Obersten Gerichts 
über aktuelle Probleme des LPG-Rechts

Das Plenum des Obersten Gerichts beriet in seiner
9. Tagung am 30. März 1966 über die Aufgaben der Ge
richte bei der Durchsetzung des LPG-Rechts unter be
sonderer Beachtung der durch die rasche Weiterent
wicklung der Produktionsverhältnisse auf dem Lande

entstandenen rechtlichen Probleme. Mit dieser Bera
tung entsprach das Oberste Gericht zugleich der auf 
dem IX. Deutschen Bauernkongreß erhobenen Forde
rung an die staats- und wirtschaftsleitenden Organe, 
die LPGs tatkräftig zu unterstützen und das neue
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